
 

 

Datenschutzhinweis nach Art. 13 der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
1. Angaben zum Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist das Landratsamt Forchheim, Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim, Tel. 
09191/866000, E-Mail: poststelle@lra-fo.de 

2. Kontaktdaten 

Landratsamt Forchheim: Behördliche Datenschutzbeauftragte, Am Streckerplatz3, 91301 Forchheim, Email: 
datenschutz@lra-fo.de 

3. Zweck der Verarbeitung 

Ihre Daten werden erhoben, zur Beantragung  von Hallenzeiten in den landkreiseigenen Sporthallen, bzw. zur 
Nutzung von einzelnen landkreiseigenen Schulräumen.  

4. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 BayDSG in 
Verbindung mit den Vorschriften des allgemeinen Verwaltungsrechts verarbeitet. 

5. Dauer der Speicherung 

Ihre Daten werden beim Landkreis Forchheim so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen  
Aufbewahrungsfristen gem. Einheitsaktenplan für die Aufgaben zur Erteilung von Hallenzeiten in den 
landkreiseigenen Sporthallen und zur Erteilung von Zeiten in einzelnen landkreiseigenen Schulräumen 
erforderlich ist.  
 
6. Pflicht zur Bereitstellung der Daten  

Sie sind gemäß den allgemeinen Vertragsbedingungen für die Nutzung von Sportstätten und Schulräumen dazu 
verpflichtet, Ihre Daten anzugeben.  Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht 
bearbeitet werden. 

Betroffenenrechte 

Nach der DSGVO stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

Werden vom Landkreis Forchheim Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft 
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. (Art.15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art.16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen 
Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkungen der Verarbeitung verlangen, sowie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art.17, 18 und 21 DSGVO).Sollten Sie von Ihren oben genannten 
Recht Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

Die Verpflichtung, die personenbezogenen Daten zum oben genannten Zweck bereit zu stellen, bleibt hiervon 
unberührt. 

 


